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„Dynamische Spinne“
Die Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) 
hat einen „Vergleich der Landes-(Bayerische 
Landesärztekammer) und Bundesebene für die 
einzelnen Fachrichtungen“ zusammengestellt. 
Insgesamt umfasst die Erhebung 59 Bereiche, 
das heißt 51 Fachrichtungen, fünf Basiswei-
terbildungen * und drei zusammengefasste Be-
reiche.

Folgende Kernaussagen lassen sich zusammen-
fassend treffen:

 In den meisten Gebieten (27) gibt es sehr 
große Übereinstimmungen in den einzelnen 
Bewertungen durch die Weiterbildungs-
assistentinnen und -assistenten. Die durch-
schnittlichen Bayernwerte weichen kaum 
von den Bundeswerten ab.

 Zehnmal lassen sich durchaus gewisse Ab-
weichungen in einzelnen Aussagen fest-
stellen, wobei die Bewertungen im Bundes-
durchschnitt bzw. in Bayern mal besser, mal 
schlechter ausfallen. Ein Muster lässt sich 
nicht erkennen.

 Nur zweimal kann eine deutlichere Abwei-
chung in allen Aussagen festgestellt werden 
(Facharzt für Laboratoriumsmedizin und 
Facharzt für Strahlentherapie).

 Zwanzigmal lassen sich gar keine Vergleiche 
anstellen, da die Vergleichsdaten aus Bayern 
bzw. des Bundes nicht vorliegen. Dies, weil 
das Gebiet in Bayern nicht eingeführt ist 
oder weil es keine verwertbaren Weiterbil-
dungsdaten gibt.

Die „Dynamischen Spinnen“ für jede der erho-
benen Fachrichtungen im Landes-/Bundesver-
gleich sind im Internet unter www.blaek.de und 
www.bundesaerztekammer.de einzusehen.

Dagmar Nedbal, 
Thomas Schellhase (beide BLÄK)

Wichtiger Hinweis
Achtung: Fristablauf für die Antrags-
möglichkeit zum Erwerb der Zusatzbe-
zeichnungen Psychoanalyse und Psy-
chotherapie nach den Bestimmungen der 
Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bay-
erns vom 18. Oktober 1992 – in der zuletzt 
am 13. Oktober 2002 geänderten Fassung 
– zum 31. Juli 2010.

In der Weiterbildungsordnung für die Ärzte
Bayerns vom 24. April 2004 (WBO 2004) 
wurden für die Zusatzbezeichnungen Psy-
choanalyse und Psychotherapie folgende 
Übergangsbestimmungen festgelegt: Abwei-
chend von den Regelungen des § 20 Abs. 2 
Buchstabe c können Ärzte, die sich am 1. Au-
gust 2004 in der Weiterbildung zum Erwerb 
dieser Zusatz-Weiterbildungen befinden, bis 
zum 31. Juli 2010 nach Maßgabe der vorher 
geltenden einschlägigen Bestimmungen der 
Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bay-
erns vom 18. Oktober 1992 in der zuletzt am
13. Oktober 2002 geänderten Fassung die zeit-
lichen und inhaltlichen Voraussetzungen erfül-
len und die Anerkennung erhalten (www.blaek.
de – Rubrik Weiterbildung, Weiterbildungsord-

nung 2004, Abschnitt C, Ziffer 31. Psychoana-
lyse und Ziffer 32. Psychotherapie).

Sie finden die genauen Bezeichnungen sowie die 
Anforderungen an den Erwerb dieser Zusatz-
bezeichnungen in der Weiterbildungsordnung 
(WBO 1993) in Abschnitt II Nr. 15 (Zusatzbe-
zeichnung Psychoanalyse) und Nr. 16 (Zusatz-
bezeichnung Psychotherapie) – www.blaek.de – 
Rubrik Weiterbildung, Weiterbildungsordnung 
1993, Abschnitt II. Die Merkblätter mit Ausfüh-
rungsbestimmungen für diese Qualifikationen 
finden Sie unter www.blaek.de – Rubrik Weiter-
bildung, Formulare, Merkblätter.

Thomas Schellhase (BLÄK)
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* Nur aufgenommen, wenn einzige Weiterbildungsbe-
fugnis des Weiterbilders.

Fragen-Antwortfeld (nur eine 
Antwort pro Frage ankreuzen):
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Auflösung der Fortbildungs-
fragen aus Heft 4/2010, 
Seite 159 f.

Alle Fragen bezogen sich auf den Artikel 
„Neues aus der Nuklearmedizin“ von Professor 
Dr. Torsten Kuwert.

Wenn Sie mindestens sieben der zehn Fragen 
richtig beantwortet haben und diese bis zum 
Einsendeschluss bei uns eingegangen sind, 
gibt es von uns zwei Fortbildungspunkte. Drei 
Punkte erhalten Sie, wenn Sie alle zehn Fragen 
richtig beantwortet haben. Gleiches gilt, wenn 
Sie die Fragen online beantwortet und uns die-
se zum Einsendeschluss gesandt haben.

Insgesamt haben über 2.100 Ärztinnen und Ärz-
te einen ausgefüllten Fragebogen eingereicht.




